
^Kommunale Doppik^ 

Kommunale 
Jahres

abschlüsse (1) 
Seit der Einführung der kommuna
len Doppik stellen sich die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter der Kom
munen mit Engagement den tägli
chen Herausforderungen des Um
stellungsprozesses. 

Unverkennbar sind die enor
men Anstrengungen, um das Ver
mögen und dessen Finanzierung voll
ständig zu erfassen und zu bewer
ten. Auch wenn dieser Prozess noch 
nicht überall abgeschlossen ist. tritt 
bereits ein neuer Schwerpunkt in 
den Mittelpunkt der Tätigkeit, der 
kommunale Jahresabschluss. 

Unstreitig kommt dem kommu
nalen Jahresabschluss eine größere 
Bedeutung zu als bisher der kame-
ralen Jahresrechnung. 

Die Ergebnisrechnung, die Fi
nanzrechnung. die Teilrechnungen 
sowie die Bilanz und der Anhang 
sind Pflichtbestandteile gemäß § 108 
GemO und ermöglichen den Adres
saten ein aussagekräftiges Bild über 
die wirtschaftliche Lage der Kom
mune. Gleichermaßen wird auch 
Rechenschaft über die tatsächliche 
Aufgabenerfüllung und über die Ein
haltung des Haushaltsplanes abge
legt. 

Diesem Ziel entsprechend reg
lementiert eine Vielzahl von Vor
schriften die Aufstellung von Jahres
abschlüssen, mithin also den Ansatz, 
die Bewertung und den Ausweis von 
Vermögen und Schulden. Die prak
tische Umsetzung dieser Vorschrif
ten wird bei der erstmaligen Auf
stellung von Jahresabschlüssen nicht 
problemlos verlaufen. Deshalb sol
len im Folgenden beispielhaft mög
liche Problemfelder aufgezeigt wer
den. 

Das in der Bilanz ausgewiese
ne Anlagevermögen basiert auf der 
Ersterfassung und Erstbewertung des 
kommunalen Vermögens und ist eng 
mit dem Sonderposten verbunden. 
Eine richtige Dokumentation der 
Erfassungs- und Bewertungsvorgän
ge in der Anlagenbuchhaltung ge-

GStB 
währleistet im Regelfall die Fort
schreibung der Vermögenswerte und 
Sonderposten zum Bilanzstichtag. 
Die Fehlerquellen sind durch die 
meist automatische Programmver
knüpfung minimiert. Die Jahresab
schlussarbeiten konzentrieren sich 
hier im Wesentlichen auf die Prü
fung der Vollständigkeit (Zugänge, 
Abgänge, Umbuchungen während 
des Haushaltsjahres) sowie der Über
einstimmung mit der Anlagenüber
sicht. 

Als mögliche Problemfelder 
sind zu benennen: 
1. Soweit unterlassene Instandhal

tung in der Eröffnungsbilanz ak
tivisch vom Vermögenswert abge
setzt und im Flaushaltsjahr nach
geholt wurde, ist das Zuschrei-
bungsgebot zu beachten. 

2. Befinden sich Anlagen im Bau 
und kommt dabei eigenes Peiso-
nal zum Einsatz, ergibt sich die 
Verpflichtung aus § 34 Abs. 3 
GemFIVO zur Aktivierung der 
bis zum Bilanzstichtag entstande
nen anteiligen Personalaufwen
dungen. Damit verbunden sind 
folglich der Ausweis von aktivier
ten Eigenleistungen in der Er
gebnisrechnung und die darauf 
bezogene Korrektur der Finanz
rechnung. 

3. Werden Eigenbetriebe der Kom
mune unter den Finanzanlagen 
ausgewiesen, besteht hier regel
mäßig das Problem der Fort
schreibung. Die wertmäßige An
passung des Sondervermögens an 
die Veränderung des bilanzieüen 
Eigenkapitals des Eigenbetriebes 
ist zwar grundsätzlich ergebnis
wirksam, aber nicht zahlungs
wirksam. 

Werden Gewinne aus dem Eigenbe
trieb an den Kernhaushalt abge
führt, mindern diese das Sonderver
mögen. Sie sind nicht ergebniswirk-
sam, aber zahlungswirksam. 
4. Die unter der Kontenart 134 aus

gewiesene Beteiligung an den Ver

sorgungsrücklagen nach § 14a 
BBesG ist jährlich fortzuschrei
ben. Grundsätzlich erhöhen ge
leistete Zahlungen und beschei
nigte Zinsgewinne aus festver
zinslichen Wertpapieren den Wert
ansatz. Bescheinigte Kursgewinne 
aus Aktien sind, soweit die Akti
en noch nicht veräußert worden 
sind, nicht zu aktivieren. Dem steht 
das Realisationsprinzip gemäß § 
33 Abs. 1 Nr. 3, letzter Satz Gem-
HVO entgegen. 

Im Umlaufvermögen konzentrieren 
sich die Jahresabschlussarbeiten im 
Wesentlichen auf die Bilanzposten 
Forderungen und liquide Mittel. Pro
blemfelder können sich hierbei er
geben: 
1. Grundsätzlich sind bilanzierte 

Forderungen im Jahresabschluss 
einer Prüfung auf Bonität und 
Risiko zu unterziehen. Dazu be
darf es der Festlegungen von ge
meindeeigenen Wertgrenzen für 
die durchzuführende Wertberich
tigung, also bei welcher Dauer 
des Zahlungsverzuges ist welche 
Wertberichtigung vorzunehmen. 

Bereits in der Eröffnungsbilanz an
gesetzte Wertberichtigungen sind ggf. 
anzupassen. 
2. Regelmäßig unterbleibt bei einer 

unterjährigen Darlehensgewäh
rung die notwendige Zinsabgren
zung. Dies gilt gleichermaßen 
auch für den umgekehrten Fall 
der Darlehensaufnahme. 

3. Konten der Kontenarten 179 und 
379, Vorsteuer- und Umsatzstcuer-
konten, sind im Jahresabschluss 
gegeneinander abzuschließen. In 
der Bilanz wird nur der Saldo 
entweder als Forderung (Erstat
tungsanspruch) oder als Verbind
lichkeit (Umsatzsteuerzahllast) 
gegenüber dem Finanzamt aus
gewiesen. Die Wertansätze sind 
grundsätzlich mit der entspre
chenden Umsatzsteuerjahreser-
klärung abzustimmen. 

Auf die spezifischen Problem
felder der Passivpositionen sowie der 
übrigen Bestandteile des Jahresab
schlusses wird an dieser Stelle in der 
folgenden Ausgabe eingegangen. 
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